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Aktuelle Steuergesetzgebung 

 

 

Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge verlängert 

 

Der Bundestag hat am 4. Dezember 2025 das Achte 
Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
beschlossen, mit dem die Kfz-Steuerbefreiung für 
Elektroautos bis zum Jahr 2035 verlängert wird. Dies 
gilt für Elektrofahrzeuge, die bis zum 31. Dezember 
2030 zugelassen werden. Die Steuerbefreiung gilt in 
jedem Fall längstens bis zum 31. Dezember 2035 und   
wird dadurch begrenzt. Dies soll einen Anreiz für die 
frühzeitige Anschaffung eines reinen Elektrofahr-
zeuges schaffen, um das Kraftfahrzeugsteuer-
aufkommen möglichst stabil zu halten. Die 
Verlängerung der Steuerbefreiung für erstzugelassene 
reine Elektrofahrzeuge gilt auch für Fahrzeuge, die zu 
einem reinen Elektrofahrzeug umgerüstet worden 
sind aber nicht für Plug-in-Hybride. Da es sich um ein 
Einspruchsgesetz handelt, ist keine Zustimmung des 
Bundesrats erforderlich. 
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